
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1799)

Artikel: Französische Armee in Helvetien und in Graubünden

Autor: Massena

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-542781

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 08.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-542781
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


«orfen habe, so könne der grosse Rath diesen Grund-
saz nicht wieder erkennen. Löscher stimmt Carrard
bei, weil sonst die Commission nicht weiß, auf welche
Grundsatze hin sie arbeiten muß. Änderwerth glaubt,
seine Grundsätze seyen von denen des Senats nicht
verschieden, und stimmt Cartier bei. De sloes glaubt,
alle diese Einwendungen kommen darauf hinaus, man
wolle keine Friedensrichter haben und alle die ewig
wiederholten Einwendungen dienen nur um diese vom
Volk gewünschte Einrichtung immer aufzuschieben? Er
stimmt Carrard bei, weil die Commission wissen muß,
ob man ein beständiges Friedensgcricht oder bloße
Schiedsrichter habe» wolle. Secret an ist in den
gleichen Grundsätzen, und begreift nicht, warum man
nun wieder auf ein beständiges Friedensgericht zurük-
komme, da doch der Senat schon den Grundsaz von
bloßen Schiedsrichtern angenommen hat, und da
durch den Antrag der Commission die Bürger den
Vortheil erhalten, von Schiedsrichtern beurtheilt zu
werden die sie selbst gewählt haben. Er stimmt Caw
»ard bei, dessen Antrag angenommen wird, und die
Versammlung entscheidet, daß sie keine beständige
Zriedcnsgerichte bestimmen wolle.

(Die Fortsetzung folgt.)

Französische Armee in Helvetic« und in Grau-
bänden.

Im Hauptquartier zu Chur, den ssten Ventose i2ten"
Merz 1799.) im ?ten Jahre der einen und untheil-
baren französischen Republik.

Der Obergeneral Massen» macht —in Bewach-
kung, daß es für die gute Ordnung und für die Ruhe
Graubündens sehr wichtig ist, provisorisch eine Cen-
ralautorität zu errichten, an welche sich alle Zweige der
öffentlichen Administration anschliessen—

In Betrachtung ferner, daß diese Maasregel um so

viel dringender ist, da der größte Theil von den Glie-
dem, welche die vorigen obersten Gewalten ausmachten,
ihren Posten verlassen, und die übrigen das öffentliche
Zutrauen verloren haben —

Und nachdem er Erkundigungen über den mora-
lischen Charakter und über den Patriotismus der Hierun-
»en bezeichneten Bürger eingezogen hat —

folgende Verfügung.-
1) Es ist eine provisorische Regierung in Grau-

bündcn erwählt worden welche aus eilf Gliedern und
einem Generalsekretär besteht. Die dazu bestimmten
Personen sind: Bürger Herkules Pestaluz, von Chur.
Br. Math. Ant. Caderas, von kadir. Br. G. A.
Vieli, von Rhäzins. Br. Peterelli, (kandvogt.)
Br. I. A. Castelberg, von Dissentis. Br. Peter
Cloêna, von Bergün. Br. Jakob Bawier, von

Ehm. Br. Anton Caprez, v. Damms. (Commissar)
Sprecher, von Davos. Br. I. Fr. End er lin,
von Maienfcld. Br. Job. Hiz, Sohn, von Kloster.
Br. Andreas Otto, von Chur, (Sekr.

Diese eben genannten Glieder, sollen unter sich den
Präsidenten wählen.

2) Die Regierung soll sogleich ihre Verrichtungen
beginnen. Sie wird durch de» Obergcneral instaiîirt
werden.

3) Die Regierung soll gehalten seyn, alle Haupt-
maasregeln der Verwaltung, welche sie nehmen wird,
der Approbation des Obergenerals zu unterwerfen.

4) Das erste Geschäfte dieser Regierung soll seyn,
dem Obergcneral die Liste der organisirten (eingerichce-
ten und in Thätigkeit gesezten Munizipalitätcn, und
das Verzeichniß derer Bürger zu übergeben, welche sie

für würdig hält, zu diesem wesentlichen Posten berufen
zu werden.

5) Alle Gewalten, welchen vor dem Einzüge der
Franken die oberste Regierung der Bündner übertragen
war, unter welchem Namen dies auch gewesen seyn mag,
sind izt gänzlich aufgehoben, und es ist den einzelnen
Gliedern, aus welchen sie bestunden, ernstlich verboten,
sich wieder zu versammeln, und irgend einen öffentlichen
Akt vorzunehmen.

Die gegenwärtige Verordnung soll in beyden Spra-
chen gedrukt, und im ganzen Bündnerlande angeschla-
gen und bekannt gemacht werden.

Der Obergeneral, Massen«,

Die helvetischen Bürger aus Bündten,

Unter dieser Aufschrift halten wir im Zösten St«k
des 2ten Bandes des Republikaners einige Aktenstücke

mitgetheilt, die von den damaligen bündnerischen
Kriegsräthen vorzüglich gegen den B- Zschokke qe-

richtet waren, und seine Vollmachten und Auftrage
von mchrern bündnerischen Gemeinden, für erdichtet
und lügenhaft erklärten. Es waren Erklärungen der

Gemeinden Malans und Moiens-ld über diesen G?-
genstand, so wie sie unter österreichischen Bajonetten
erwartet werden konnten, beigefügt.

Nachstehender Auszug eines Briefes der Munizi-
palitat Maienfeld an den B. Zschokke, enthält nun
die Bestätigung dessen, was sich wohl jedermann bei

Lesung jencr Aktenstücke von selbst mag gedacht haben.

Auszug eines Sà'ibens des B. Jacob
T a n ncr, Namens der Mumzlpalicat
Maicnfeld, an den H. Zschokke-
vom 9 März >799.

»Ihre Feinde zwangen uns — sie gleichkam zu

veriäugnen — sie giengcn noch weiter, sie suchten
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